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MEDICLIN Aktiengesellschaft 
 

Offenburg 
 

– ISIN DE0006595101 – 
– WKN 659510 – 

– Eindeutige Kennung des Ereignisses 005b2506ebfcf011b552ec75f1f2e92d – 
 
 

Einladung 
 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre (im Folgenden ausschließlich zum Zwecke der 
besseren Lesbarkeit „Aktionäre“) zu der am Donnerstag, 28. Mai 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) stattfin-
denden ordentlichen Hauptversammlung ein. Die Hauptversammlung wird gemäß § 13 Abs. 3 der Sat-
zung i.V.m. § 118a AktG als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten. 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können die Übertragung der Haupt-
versammlung am 28. Mai 2026 ab 10:00 Uhr (MESZ) im Wege der elektronischen Zuschaltung über das 
InvestorPortal, das im Internet unter 

https://www.mediclin.de/hv 

zur Verfügung steht, verfolgen und dort ihre Rechte – wie in Abschnitt B im Einzelnen beschrieben – im 
Wege der elektronischen Kommunikation ausüben. 

Ort der Übertragung der ordentlichen Hauptversammlung und damit Ort der Hauptversammlung im Sinne 
des Aktiengesetzes ist An der Stadthalle 4, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale. 

Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft) am Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. 

 

Abschnitt A 

Tagesordnung 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MEDICLIN Aktiengesellschaft, des gebil-

ligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die MEDICLIN Akti-
engesellschaft und den Konzern und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden 
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB für das Geschäftsjahr 2025  

Die genannten Unterlagen sowie der Gewinnverwendungsbeschluss des Vorstands werden in der 
Hauptversammlung und von der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der 
Gesellschaft unter der Adresse  

https://www.mediclin.de/hv 

zugänglich sein. In der Hauptversammlung werden die Unterlagen vom Vorstand und – soweit dies 
den Bericht des Aufsichtsrats betrifft – vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss 
am 26. März 2026 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. 

https://www.mediclin.de/hv
https://www.mediclin.de/hv
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Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Be-
schlussfassung vorgesehen. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn der MEDICLIN Aktiengesellschaft für 
das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 72.085.204,17 eine Dividende von EUR 1.900.000,00 
auszuschütten. Dies entspricht einer Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigte Stückaktie. 
Der Restbetrag in Höhe von EUR 70.185.204,17 soll in die Gewinnrücklagen eingestellt werden. 

Bei der angegebenen Ausschüttungssumme sind die im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung vorhandenen 47.500.000 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Die Ge-
sellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Sofern 
sich bis zum Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien ver-
ändern sollte, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag 
zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigte 
Stückaktie und daher entsprechend angepasste Beträge für die Ausschüttungssumme und die Ein-
stellung in die Gewinnrücklagen vorsehen wird.  

Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbe-
schluss folgenden Geschäftstag fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). Die Dividende soll am 2. Juni 2026 
ausgezahlt werden. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.  

Über die Entlastung der Vorstandsmitglieder soll im Wege der Einzelentlastung abgestimmt wer-
den. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

Über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder soll im Wege der Einzelentlastung abgestimmt wer-
den. 

 

5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 

Gemäß § 162 AktG sind Vorstand und Aufsichtsrat verpflichtet, jährlich einen klaren und verständ-
lichen Bericht über die den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschul-
dete Vergütung im letzten Geschäftsjahr zu erstellen und der Hauptversammlung gemäß § 120a 
Abs. 4 AktG zur Billigung vorzulegen. 

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer, die KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben 
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nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungs-
berichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 

Der Vergütungsbericht einschließlich des Vermerks des Abschlussprüfers ist gemäß § 124a Satz 1 
Nr. 4 AktG ab der Einberufung der Hauptversammlung (und auch während der Hauptversammlung) 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungs-
bericht für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 

 

6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und 
des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 

6.1 Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses – vor zu 
beschließen: 
 
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wird zum Abschlussprüfer und zum 
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 bestellt. 

 
Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung an den Aufsichtsrat erklärt, dass diese frei 
von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten 
beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung 
(Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffent-
lichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) aufer-
legt wurde. 

6.2 Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses – vor zu 
beschließen: 
 
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wird zum Prüfer der Nachhaltigkeits-
berichterstattung der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2026 bestellt. 
 
Die Wahl zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgt mit Wirkung zum Inkrafttre-
ten des deutschen Umsetzungsgesetzes zur Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung (EU) 2022/2464 vom 14. Dezember 2022 (CSRD) in der durch die Richtlinie 
(EU) 2025/794 geänderten Fassung („Stop-the-Clock“-Richtlinie) und für den Fall, dass der 
deutsche Gesetzgeber eine ausdrückliche Wahl dieses Prüfers durch die Hauptversamm-
lung vorschreiben sollte. 

 

7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vor-
stands 

Gemäß § 120a Abs. 1 Satz 1 AktG beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten Ge-
sellschaft bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, über die Billigung 

https://www.mediclin.de/hv
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des vom Aufsichtsrat nach den Vorgaben des § 87a AktG beschlossenen Vergütungssystems für 
die Vorstandsmitglieder. Das derzeit geltende Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands 
der MEDICLIN Aktiengesellschaft wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 6. Juni 2024 
gebilligt.  

Der Aufsichtsrat hat dieses Vergütungssystem einer Überprüfung unterzogen und dabei im Rah-
men der Ausgestaltung der variablen Vergütung insbesondere der fortgeschrittenen strategischen 
Ausrichtung der MEDICLIN Aktiengesellschaft auf das Postakut-Segment Rechnung getragen. 

Das vom Aufsichtsrat am 26. März 2026 beschlossene, geänderte Vergütungssystem für die Mit-
glieder des Vorstands ist ab der Einberufung der Hauptversammlung und auch während der Haupt-
versammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

zugänglich. 

Gestützt auf die Empfehlung des Präsidialausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, das vom Auf-
sichtsrat am 26. März 2026 beschlossene Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der ME-
DICLIN Aktiengesellschaft zu billigen. 

 

  

https://www.mediclin.de/hv
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Abschnitt B 

Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung  
Auf der Grundlage von § 13 Abs. 3 der Satzung hat der Vorstand beschlossen, dass die Hauptversamm-
lung als virtuelle Hauptversammlung nach § 118a AktG abgehalten wird. 

Die Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit des Aufsichtsratsvorsitzenden als Ver-
sammlungsleiter und eines weiteren Mitglieds des Aufsichtsrats als seinem Stellvertreter in der Versamm-
lungsleitung sowie der Mitglieder des Vorstands An der Stadthalle 4, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale 
statt. Ein mit der Niederschrift der Hauptversammlung beauftragter Notar und die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft werden dort ebenfalls anwesend sein. Die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats werden 
ebenfalls vor Ort oder gemäß § 15 Abs. 4 Satz 1 lit. (b) der Satzung mit Zustimmung des Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats im Wege der Bild- und Tonübertragung an der Hauptversammlung teilnehmen.  

Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft) am Ort der Hauptversammlung ist demgegenüber ausgeschlossen. 

 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimm-
rechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Ak-
tionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die 
Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft bis zum Ablauf des 
21. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen: 

MEDICLIN Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München; oder 
per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  

Gemäß § 67c AktG in Verbindung mit der Richtlinie (EU) 2017/828 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Mai 2017 und der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 können In-
formationen betreffend die Anmeldung zur Hauptversammlung, die Erteilung von Vollmacht und 
Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter und die Bevollmächtigung Drit-
ter auch über Intermediäre (z.B. Kreditinstitute) im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT, 
CMDHDEMMXXX) an die Gesellschaft übermittelt werden. Hierfür ist eine Autorisierung über die 
SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich. 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG i.V.m. § 15 Abs. 2 
Satz 3 der Satzung auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf 
den 6. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), beziehen.  

Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein von dem Letztintermediär ausgestellter Nachweis 
des Anteilsbesitzes im Sinne des § 67c Abs. 3 AktG aus. Bei Aktien, die nicht in einem bei einem 
Kreditinstitut geführten Aktiendepot verwaltet werden bzw. sich nicht in Girosammelverwahrung 
befinden, kann der Nachweis des Anteilsbesitzes auch von einem deutschen Notar, der Gesell-
schaft oder einem Kreditinstitut gegen Vorlage der Aktien ausgestellt werden. Die Anmeldung und 
der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in deutscher 
oder englischer Sprache abgefasst sein. 

Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft wird 
den Aktionären eine Anmeldebestätigung für die virtuelle Hauptversammlung übersandt. Zusam-

mailto:anmeldestelle@computershare.de
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men mit der Anmeldebestätigung werden auch die Zugangsdaten für das InvestorPortal übermit-
telt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Anmeldebestätigung sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, 
frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises Sorge zu tragen. 

Im Verhältnis zu der Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berech-
tigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach 
dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Ver-
äußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräuße-
rung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des 
Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz der angemeldeten Person zum Nachweisstichtag 
maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkun-
gen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes 
gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nach-
weisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sowie angemeldete 
Personen, die nach dem Nachweisstichtag weitere Aktien hinzuerwerben, sind für die von ihnen 
nach dem Nachweisstichtag erworbenen Aktien nur teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie 
sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. 

 

2. Übertragung der virtuellen Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet 

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre und deren Bevollmächtigte kön-
nen die Übertragung der Versammlung am 28. Mai 2026 ab 10:00 Uhr (MESZ) in Bild und Ton im 
Internet über das zugangsgeschützte InvestorPortal unter 

https://www.mediclin.de/hv 

verfolgen und dort – wie nachfolgend beschrieben – ihre Rechte ausüben. Die Zugangsdaten für 
das InvestorPortal werden zusammen mit der Anmeldebestätigung zur virtuellen Hauptversamm-
lung übersandt (siehe im Einzelnen auch Abschnitt B Ziffer 1). 

 

3. Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts 

a) Verfahren der Stimmabgabe durch Briefwahl 

Aktionäre können ihre Stimmen im Wege einer sog. Briefwahl per elektronischer Kommuni-
kation über das zugangsgeschützte InvestorPortal unter 

https://www.mediclin.de/hv 

abgeben, ändern und widerrufen.  

Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre – per-
sönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die sich wie vorstehend in Abschnitt B Zif-
fer 1 beschrieben ordnungsgemäß angemeldet haben. Die für das InvestorPortal erforderli-
chen Zugangsdaten werden mit der Anmeldebestätigung zur virtuellen Hauptversammlung 
übersandt (siehe Abschnitt B Ziffer 1).  

Die Möglichkeit zur Stimmabgabe per Briefwahl über das InvestorPortal besteht bis zu dem 
vom Versammlungsleiter im Rahmen des Abstimmungsvorgangs festgelegten Zeitpunkt in 
der virtuellen Hauptversammlung am 28. Mai 2026. Bis zu diesem Zeitpunkt können Brief-
wahlstimmen über das InvestorPortal auch noch geändert oder widerrufen werden. 

 

https://www.mediclin.de/hv
https://www.mediclin.de/hv
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b) Vertretung bei Stimmrechtsausübung 

Aktionäre können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Be-
vollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär (z.B. Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, 
einen Stimmrechtsberater oder einen sonstigen Dritten, oder die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße 
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. 

Bevollmächtigung von Dritten 

Alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung werden ein Formular für die Erteilung 
einer Stimmrechtsvollmacht sowie ein Formular für deren Widerruf über die Internetseite der 
Gesellschaft unter  

https://www.mediclin.de/hv 

zugänglich sein. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, 
zur Erteilung der Vollmacht vorzugsweise das auf der Internetseite der Gesellschaft zugäng-
liche Vollmachtsformular zu verwenden. Eine Verpflichtung zur Verwendung des von der 
Gesellschaft angebotenen Formulars besteht jedoch nicht. 

Die Vollmacht kann durch Erklärung gegenüber dem zu bevollmächtigenden Dritten oder 
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Im Falle der Erteilung der Vollmacht 
durch Erklärung gegenüber dem Dritten muss die Vollmacht gegenüber der Gesellschaft 
nachgewiesen werden. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB). Wird eine Vollmacht zur 
Stimmrechtsausübung an einen Intermediär (z.B. Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, 
einen Stimmrechtsberater oder einen sonstigen von § 135 AktG erfassten geschäftsmäßig 
Handelnden erteilt, sind in der Regel Besonderheiten zu beachten; so besteht kein Textfor-
merfordernis, jedoch ist etwa die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar 
festzuhalten; sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung 
verbundene Erklärungen enthalten. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich diesbezüglich mit 
den Vorgenannten abzustimmen. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder meh-
rere von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht und die Übermittlung des Nachweises über die Bevollmächtigung 
können durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft per Post oder per E-Mail bis 27. Mai 
2026, 18:00 Uhr (MESZ), an folgende Adresse erfolgen: 

MEDICLIN Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München; oder 
per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  

Die Erteilung, Änderung und der Widerruf von Vollmachten an Dritte über Intermediäre ge-
mäß § 67c AktG im ISO-20022-Format müssen bis zum 27. Mai 2026, 18:00 Uhr (MESZ) 
(Eingang maßgeblich), erfolgen. 

Nach erfolgter ordnungsgemäßer Anmeldung (wie vorstehend in Abschnitt B Ziffer 1 be-
schrieben) steht zusätzlich zu den vorstehend beschriebenen Wegen auch die Möglichkeit 
zur Verfügung, die Erteilung einer Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft über das zugangsgeschützte InvestorPortal unter 

https://www.mediclin.de/hv
mailto:anmeldestelle@computershare.de
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zu übermitteln. Die für das InvestorPortal erforderlichen Zugangsdaten werden mit der An-
meldebestätigung zur virtuellen Hauptversammlung übersandt (siehe Abschnitt B Ziffer 1). 
Die Möglichkeit zur Übermittlung über das InvestorPortal besteht auch noch während der 
virtuellen Hauptversammlung am 28. Mai 2026. Auch Vollmachten, die bereits (wie oben be-
schrieben) per Post oder E-Mail gegenüber der Gesellschaft erteilt oder nachgewiesen wor-
den sind, können über das InvestorPortal noch während der virtuellen Hauptversammlung 
widerrufen werden. 

Bevollmächtigte können nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie 
können das Stimmrecht aus den von ihnen vertretenen Aktien lediglich im Wege der Brief-
wahl (wie zuvor unter lit. a) beschrieben) oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (vgl. nachstehend), ausüben. 

Damit ein Bevollmächtigter die virtuelle Hauptversammlung über das InvestorPortal verfol-
gen, das Stimmrecht aus den von ihm vertretenen Aktien im Wege der Briefwahl ausüben 
oder eine (Unter-)Vollmacht auch auf elektronischem Weg über das InvestorPortal erteilen 
kann, benötigt dieser Bevollmächtigte die Zugangsdaten des Aktionärs für das InvestorPor-
tal. Bei Erteilung der Vollmacht gleichzeitig mit der Anmeldung zur virtuellen Hauptversamm-
lung werden die Zugangsdaten direkt an den Bevollmächtigten übersandt. Ansonsten ist die 
Weitergabe der Zugangsdaten an den Bevollmächtigten durch den Aktionär erforderlich. 

Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

Wir bieten unseren Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Ein Formular 
für die Vollmachts- und Weisungserteilung für die Stimmrechtsvertretung durch die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wird alsbald nach der Einberufung der Haupt-
versammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

zugänglich sein. Eine Verpflichtung zur Verwendung des von der Gesellschaft angebotenen 
Formulars zur Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter besteht jedoch nicht. 

Sollen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, 
muss der Aktionär diesen aber in jedem Fall Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht zu den 
einzelnen Beschlussgegenständen der Tagesordnung ausgeübt werden soll. Soweit ent-
sprechende Weisungen nicht erfolgen, können die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter die Stimmen nicht vertreten. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach 
Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zum Stellen von Fragen oder von Anträgen 
sowie zum Einlegen von Widersprüchen entgegen. 

Auch die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter sowie der Widerruf dieser Vollmacht und die Änderung von Weisungen 
bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Weitere Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungs-
erteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter lassen sich dem For-
mular für die Vollmachts- und Weisungserteilung entnehmen, das alsbald nach der Einberu-
fung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

https://www.mediclin.de/hv
https://www.mediclin.de/hv
https://www.mediclin.de/hv
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zugänglich sein wird. 

Die Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen der 
Gesellschaft per Post oder per E-Mail bis 27. Mai 2026, 18:00 Uhr (MESZ), unter folgender 
Adresse zugehen: 

MEDICLIN Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München; oder 
per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  

Die Erteilung, Änderung und der Widerruf von Vollmachten und Weisungen an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über Intermediäre gemäß § 67c AktG im ISO-
20022-Format müssen bis zum 27. Mai 2026, 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), er-
folgen. 

Nach erfolgter ordnungsgemäßer Anmeldung (wie vorstehend in Abschnitt B Ziffer 1 be-
schrieben) steht zusätzlich zu den vorstehend beschriebenen Wegen auch die Möglichkeit 
zur Verfügung, die Erteilung einer Vollmacht und von Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter sowie einen Widerruf der Vollmacht und eine Änderung von 
Weisungen über das zugangsgeschützte InvestorPortal unter 

https://www.mediclin.de/hv 

zu übermitteln. Die für das InvestorPortal erforderlichen Zugangsdaten werden mit der An-
meldebestätigung zur virtuellen Hauptversammlung übersandt (siehe Abschnitt B Ziffer 1). 
Die Möglichkeit zur Übermittlung über das InvestorPortal besteht bis zu dem vom Versamm-
lungsleiter im Rahmen des Abstimmungsvorgangs festgelegten Zeitpunkt in der virtuellen 
Hauptversammlung am 28. Mai 2026. Auch Vollmachten und Weisungen, die bereits (wie 
oben beschrieben) per Post oder E-Mail gegenüber der Gesellschaft erteilt worden sind, kön-
nen bis zu diesem Zeitpunkt noch über das InvestorPortal widerrufen bzw. geändert werden. 

Entsprechende Informationen sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

einsehbar. 

 

c) Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung 

Sollten Vollmachten und ggf. Weisungen fristgemäß auf mehreren Wegen erteilt werden, 
werden diese unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs in folgender Reihenfolge berücksich-
tigt: (i) elektronisch über das InvestorPortal, (ii) gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG 
in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 und 3 und Art. 9 Abs. 4 der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212, (iii) per E-Mail und (iv) per Brief. 

Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als einer Form der Stimmrechtsaus-
übung eingehen, gilt: Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber der Erteilung von Voll-
macht und ggf. Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. 

Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchge-
führt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme bzw. 
Weisung entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
https://www.mediclin.de/hv
https://www.mediclin.de/hv
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4. Weitere Rechte der Aktionäre 

a) Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit (§ 122 Abs. 2 
AktG) 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag am Grundkapital von 
EUR 500.000,00 (das entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist 
schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindes-
tens 30 Tage vor der Versammlung, also bis spätestens zum 27. April 2026, 24:00 Uhr 
(MESZ), unter folgender Adresse zugehen: 

MEDICLIN Aktiengesellschaft 
– Vorstand – 
Okenstraße 27 
77652 Offenburg 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entschei-
dung des Vorstands über den Antrag halten (vgl. § 122 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 3 
AktG). Bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit ist § 70 AktG zu berücksichtigen, wonach 
ggf. auch bestimmte andere Zeiten als Aktienbesitzzeit zu werten sind. Der Tag des Zugangs 
des Verlangens ist nicht mitzurechnen. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit 
der Einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei 
denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europä-
ischen Union verbreiten. Sie werden außerdem über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

 

b) Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären (§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 126 Abs. 1 
und 127 AktG) 

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu Beschlussvor-
schlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu Punkten der Tagesordnung zu stellen. Glei-
ches gilt für Gegenvorschläge zu Wahlvorschlägen für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
und Abschlussprüfern (§ 127 AktG). Solche Gegenanträge und Wahlvorschläge sind aus-
schließlich zu richten an: 

MEDICLIN Aktiengesellschaft 
– Hauptversammlung – 
Okenstraße 27 
77652 Offenburg 
per E-Mail: hv2026@mediclin.de 

Bis spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens zum 13. Mai 2026, 
24:00 Uhr (MESZ), unter dieser Adresse zugegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge 

https://www.mediclin.de/hv
mailto:hv2026@mediclin.de
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von Aktionären wird die Gesellschaft, soweit diese den Voraussetzungen des § 126 AktG 
bzw. des § 127 AktG genügen, einschließlich des Namens des Aktionärs und ggf. der Be-
gründung unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

zugänglich machen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der 
genannten Internetadresse veröffentlicht. 

Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlus-
statbestände des § 126 Abs. 2 Satz 1 AktG vorliegt. Die Begründung eines Gegenantrags 
braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen 
beträgt. 

Wahlvorschläge brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie nicht den Namen, 
den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bil-
denden Aufsichtsräten enthalten. Nach § 127 Satz 1 AktG i.V.m. § 126 Abs. 2 AktG gibt es 
weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zugänglich 
gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen für das 
Zugänglichmachen von Gegenanträgen entsprechend. 

Gemäß § 126 Abs. 4 (i.V.m. § 127 Satz 1) AktG gelten Anträge bzw. Wahlvorschläge, die 
nach § 126 Abs. 1 bis 3 AktG bzw. § 127 AktG zugänglich zu machen sind, als im Zeitpunkt 
der Zugänglichmachung gestellt. Das Stimmrecht kann zu diesen Anträgen im passwortge-
schützten InvestorPortal ausgeübt werden, sobald die Aktionäre die gesetzlichen und sat-
zungsmäßigen Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts nachweisen können, 
d.h., sobald die in Abschnitt B Ziffer 1 genannten Voraussetzungen für die Anmeldung und 
Ausübung des Stimmrechts erfüllt sind. Sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt bzw. den 
Wahlvorschlag eingebracht hat, nicht ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversamm-
lung angemeldet ist, muss der Antrag bzw. Wahlvorschlag in der Versammlung nicht behan-
delt werden. 

Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung zuerst über die Vor-
schläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unberührt. Sollten die Vor-
schläge der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, haben sich 
insoweit die Gegenanträge oder (abweichende) Wahlvorschläge erledigt. 

Darüber hinaus können elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionäre bzw. ihre 
Bevollmächtigten Anträge und Wahlvorschläge auch in der Versammlung im Wege der Vi-
deokommunikation über das InvestorPortal stellen. Technische Mindestvoraussetzung für 
eine Live-Videozuschaltung sind ein internetfähiges Gerät mit Kamera und Mikrofon sowie 
eine stabile Internetverbindung. Empfehlungen für eine optimale Funktionsfähigkeit der Vi-
deokommunikation sowie weitere Hinweise zur Ausübung des Antragsrechts im Wege der 
Videokommunikation finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

 

https://www.mediclin.de/hv
https://www.mediclin.de/hv
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c) Einreichung von Stellungnahmen (§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 
AktG) 

Aktionäre, die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sind, d.h. die die in Ab-
schnitt B Ziffer 1 genannten Voraussetzungen für die Anmeldung und Ausübung des Stimm-
rechts erfüllt haben, bzw. deren Bevollmächtigte können vor der Versammlung über das In-
vestorPortal Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung einreichen (vgl. 
§ 130a Abs. 1 AktG). 

Stellungnahmen können in Textform eingereicht werden und dürfen einen Umfang von 
10.000 Zeichen nicht überschreiten. 

Stellungnahmen sind bis spätestens zum 22. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich 
über das InvestorPortal, das auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

zur Verfügung steht, einzureichen. Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär bzw. sein 
Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter Nennung seines Na-
mens im InvestorPortal zugänglich gemacht wird. 

Zugänglich zu machende Stellungnahmen von Aktionären werden bis zum 23. Mai 2026, 
24:00 Uhr (MESZ) für alle zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre 
bzw. ihre Bevollmächtigten im InvestorPortal unter 

https://www.mediclin.de/hv 

zugänglich gemacht. 

Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn sie nicht von einem ordnungsge-
mäß zu der virtuellen Hauptversammlung angemeldeten Aktionär oder dessen Bevollmäch-
tigtem stammen, mehr als 10.000 Zeichen umfassen oder ein Fall im Sinne von § 130a 
Abs. 3 Satz 4 AktG i.V.m. § 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 oder Nr. 6 AktG vorliegt. 

Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptver-
sammlung im Rahmen der eingereichten Stellungnahmen werden in der Hauptversammlung 
nicht berücksichtigt; das Stellen von Anträgen bzw. Unterbreiten von Wahlvorschlägen, die 
Ausübung des Auskunftsrechts sowie die Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse 
der Hauptversammlung sind ausschließlich auf den in dieser Einladung jeweils gesondert 
beschriebenen Wegen möglich. 

 

d) Rederecht (§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG) 

Elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären bzw. ihren elektronisch zuge-
schalteten Bevollmächtigten wird in der Versammlung ein Rederecht im Wege der Video-
kommunikation gewährt (vgl. § 130a Abs. 5 AktG). 

Redebeiträge, wie Wortmeldungen oder Anträge, können spätestens ab dem Beginn der 
Versammlung ausschließlich über das InvestorPortal, das auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

zur Verfügung steht, angemeldet werden. Zu diesem Zweck wird im InvestorPortal eine Mög-
lichkeit für die virtuelle Wortmeldung eingerichtet. Der Versammlungsleiter wird das Verfah-
ren der Wortmeldung und Worterteilung in der Hauptversammlung näher erläutern. 

https://www.mediclin.de/hv
https://www.mediclin/hv
https://www.mediclin.de/hv
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Technische Mindestvoraussetzung für eine Live-Videozuschaltung sind ein internetfähiges 
Gerät mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung. Empfehlungen für 
eine optimale Funktionsfähigkeit der Videokommunikation sowie weitere Hinweise zur Aus-
übung des Rederechts im Wege der Videokommunikation finden Sie auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

Die Verwaltung behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen 
Aktionär und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und 
diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist (vgl. § 130a 
Abs. 6 AktG).  

Redebeiträge können Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG 
sowie Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG enthalten. 

Gemäß § 16 Abs. 2 Satz 4 und 5 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Rede- und 
Frage- bzw. Nachfragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbe-
sondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen 
zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne 
Tagesordnungspunkte und für einzelne Frage- und Redebeiträge festzusetzen. 

 

e) Auskunftsrecht (§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 AktG) 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (vgl. §§ 118a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG). Der Vorstand kann von der Beantwortung einzelner Fragen aus den 
in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen. 

Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des 
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Außerdem besteht 
in der Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1d AktG ein Nachfragerecht zu allen vom Vor-
stand gegebenen Antworten. 

Gemäß § 16 Abs. 2 Satz 4 und 5 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Rede- und 
Frage- bzw. Nachfragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken (vgl. hierzu im 
Einzelnen bereits unter lit. d)).  

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter gemäß § 131 Abs. 1f AktG festlegen wird, 
dass das Auskunftsrecht und Nachfragerecht ausschließlich im Wege der Videokommunika-
tion ausgeübt werden dürfen. Technische Mindestvoraussetzung für eine Live-Videozuschal-
tung sind ein internetfähiges Gerät mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetver-
bindung. Empfehlungen für eine optimale Funktionsfähigkeit der Videokommunikation sowie 
weitere Hinweise zur Ausübung des Auskunftsrechts im Wege der Videokommunikation fin-
den Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

 

https://www.mediclin.de/hv
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f) Widerspruchsrecht (§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8, 245 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 AktG) 

Elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionäre bzw. ihre elektronisch zugeschal-
teten Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, Widerspruch gegen einen oder mehrere Be-
schlüsse der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzulegen (vgl. 
§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG). Die elektronische Einlegung eines Widerspruchs wird von 
Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung über das InvestorPortal, das auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

zur Verfügung steht, möglich sein. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von 
Widersprüchen über das InvestorPortal ermächtigt und erhält die Widersprüche über das 
InvestorPortal. 

 

g) Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2 AktG, nach 
§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 126 Abs. 1, 127 AktG, nach §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a 
Abs. 1 bis 4 AktG, nach §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG, nach §§ 118a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 AktG und nach §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8, 245 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 
AktG finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

 

5. Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der MEDICLIN Akti-
engesellschaft eingeteilt in insgesamt 47.500.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stück-
aktien, von denen jede Aktie eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich 
somit auf 47.500.000 Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Übermittlung der Ein-
berufung der Hauptversammlung an den Bundesanzeiger keine eigenen Aktien. 

 

6. Unterlagen zur Hauptversammlung und weitere Informationen 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden 
Unterlagen sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung, insbeson-
dere gemäß § 124a AktG, sind ab der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite 
der Gesellschaft unter 

https://www.mediclin.de/hv 

zugänglich. 

 

Offenburg, im April 2026 

MEDICLIN Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 

 

 

https://www.mediclin.de/hv
https://www.mediclin.de/hv
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Informationen zum Datenschutz 

In einer Datenschutzinformation werden die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Mai 2026 auf der Internetseite der 
Gesellschaft veröffentlicht unter 

https://www.mediclin.de/hv. 

https://www.mediclin.de/hv
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